
STADT HEIDENAU
- Der Bürgermeister - Heidenau, 01.09.2023

Abstimmungsergebnis:

Gremium (Beratungsfolge) 1. 2.

Anwesend

JA-Stimmen

NEIN-Stimmen

Enthaltungen

zugestimmt   
abgelehnt   
zurückgestellt   
Weiterleitung ohne Beschluss   

Schriftführer (Unterschrift)

Betreff:

Umbenennung des Hortes am Standort Dresdner Straße 62, Heidenau

Beschlusstext:

Der Stadtrat beschließt, der städtischen Kindertageseinrichtung „Hort an der Astrid-Lindgren-
Grundschule (Mügeln) und Betreuung von Schülern der Ernst-Heinrich-Stötzner-Schule mit
Förderschwerpunkt Lernen nach der SächsFöSchülBetrVO“ ab 01.01.2024 den Namen „Hort
Mügeln“ zu geben.

Beschlussvorlage Nr.

103/2023
Dez/Amt: II / 40.

Bearbeiter: Pfetzer, Dörte

Status: öffentlich

Beteiligte Bereiche:
I., II., 32.

Beratungsfolge Status Termin Behandlung

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 12.09.2023 Vorberatung
Stadtrat öffentlich 28.09.2023 Beschlussfassung
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Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Der Beschluss hat keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterung:

Seit November 2014 trägt der Hort an den beiden Grundschulen Astrid-Lindgren-
Grundschule und Ernst-Heinrich-Stötzner Schule mit Förderschwerpunkt Lernen am Standort
Dresdner Straße 62 in Heidenau den Namen „Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule
(Mügeln) und Betreuung von Schülern der Ernst-Heinrich-Stötzner-Schule mit
Förderschwerpunkt Lernen nach der SächsFöSchülBetrVO“. Die Einrichtung verfügt über
eine einheitliche Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt in Chemnitz.

Während der Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule nach den Vorschriften des
Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in
Kindertagespflege (Gesetz über Kindertagesbetreuung – SächsKitaG) arbeitet, richtet sich
die Betreuung, Finanzierung und personelle Ausstattung im Hort der Heinrich-Ernst-Stötzner-
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen nach den gesetzlichen Bestimmungen der
Sächsischen Förderschülerbetreuungsverordnung (SächFöSchülBetrVO). Verwaltungs- und
haushaltstechnisch ergeben sich durch die geplante Umbenennung keine Veränderungen.

Seit dem 01.09.2021 werden die o.g. Schule und Hort vom Zentrum für Forschung,
Weiterbildung und Beratung an der ehs Dresden gGmbH in Dresden begleitet.

Ergebnis des Projektes „Inklusion aus Kindersicht – Konzept zur Unterstützung und
Förderung einer institutionsübergreifenden vielfaltssensiblen Bildungs-Praxis aus
Kinderperspektive“ war die Empfehlung, in dem einen Hort, der Schüler aus zwei
unterschiedlichen Schularten betreut, konsequent Inklusion zu leben. In diesem Rahmen
wurde der Stadt Heidenau nahegelegt, einen einheitlichen Namen festzulegen. Das
pädagogische Personal wie auch die betreuten Kinder haben sich auf den gemeinsamen
Namen „Hort Mügeln“ für die Kindertageseinrichtung geeinigt.

Auswirkungen auf den Haushalt HH-Jahr:

Buchungsstelle :

Beträge in €

 Mittel stehen haushaltsseitig zur
Verfügung

 Mittelbedarf

Folgeaufwand (jährlich)

 davon Sachkosten

 davon Personalkosten

Folgeertrag (jährlich)



Vorlage: 103/2023 Seite 3 von 3

Die Verwaltung empfiehlt auch, diesen Namen für die Einrichtung zu vergeben, da dieser z.T.
umgangssprachlich bereits verwendet wird und die Horteinrichtung in der Gemarkung
Mügeln liegt, so dass der räumliche Bezug und damit eine Identifikation gegeben ist.

Anlagen: keine

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des
Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der
Vorlage trägt eine Unterschrift!


